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Auftrag Anita Mazzetta und Mitunterzeichnende 

für 

eine Aktion zur Solarenergieförderung  

Antrag 

Der Auftrag sei im Sinne der Erwägungen zu überweisen.  

Begründung 

1. Ausgangslage 

Der Energierichtplan der Stadt Chur, der diesen Sommer behördenverbindlich geworden 

ist und dessen Kenntnisnahme durch den Kanton anfangs Januar 2020 vorliegen wird, 

bestätigt für Chur ein grosses Potenzial an Sonnenenergie. Bei solarer Wärme (Wasser-

kollektoren) beträgt das Potenzial 49.7 GWh pro Jahr, bei Photovoltaik 87.8 GWh pro 

Jahr (beide gemäss UVEC). Zum Vergleich: Der Gesamtwärmebedarf von Chur betrug 

330 GWh pro Jahr (2014), der Gesamtstrombedarf von Chur betrug 211.5 GWh pro Jahr 

(2016). Die bisher genutzte Solarwärme beträgt nur rund 2 GWh pro Jahr. Das Energie-

richtplan-Nutzungsziel von solarer Wärme beträgt 20 GWh bis 2015, respektive 35 GWh 

bis 2050. Die Gesamt-Photovoltaikstromproduktion in Chur betrug im Jahr 2016 

6.2 GWh. 
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2. Thermische und die photovoltaische Solarenergienutzung 

Bei den bekannten Solarenergienutzungen geht es um zwei Hauptbereiche: die thermi-

sche und die photovoltaische Solarenergienutzung. 

Bei der thermischen Solarenergienutzung wird mittels Wasserkollektoren und Wasser-

speichern solare Wärme gewonnen, die dann als Warmwasser und zur Unterstützung 

von Zentralheizungen Verwendung findet.  

Bei der photovoltaischen Solarenergienutzung wird das Sonnenlicht in Strom umgewan-

delt, der dann selber genutzt werden kann und/oder ins Netz eingespiesen wird. 

Ein Wasserkollektor produziert bei der gleichen Fläche rund dreimal mehr Energie als ein 

Photovoltaikpanel. Die elektrische Energie ist aber hochwertiger als die thermische Ener-

gie. Je nach Anwendung ist die eine oder die andere Energie die richtige Wahl. 

3. Aktuelle Solarenergie-Fördermassnahmen von Bund und Kanton 

3.1 Solare Wärme: Wasserkollektoren und Speicher 

Bund: Keine Förderung. 

Kanton Graubünden: Für thermische Solaranlagen wird ein Sockelbeitrag von Fr. 2'000.-- 

und ein Leistungsbeitrag von Fr. 500.-- pro kW ausgerichtet. 

3.2 Solarstrom: Photovoltaik 

Bund: Für Neuanlagen gibt es aktuell die Einmalvergütung für kleine und für grosse An-

lagen mit Beiträgen bis zu 30 % der Investitionskosten. 

Kanton Graubünden: Keine Förderung. 

4. Fazit 

Die Stadt Chur weist, trotz grossem Potenzial, nur eine sehr tiefe Solarenergienutzung 

auf. Deshalb sollen mittels eines in Zusammenarbeit zwischen IBC Energie Wasser Chur 

(IBC) und Stadt erarbeiteten Berichts Möglichkeiten zur Förderung der Solarenergie 

(nebst den Fördermassnahmen von Bund und Kanton) aufgezeigt werden (inkl. lokaler 

Wertschöpfung).  








